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Wa s s e r w i r t s c h a f t -
s a m t

Ihr Ansprechpartner: Herr Herr

Burgbacher Holztechnologie GmbH Zimmer-Nr.: 260

Frau Julia Burgbacher Telefon: 07461 / 926 5802

Christian Burgbacher Str. 17 Telefax: 07461 / 926 9186

78647 Trossingen eMail: Wasserwirtschaftsamt@landkreis-tuttlingen.de

Unser Zeichen: 58 – 722.05 - 49.1

Tuttlingen, 31.08.2015

AS „Schmutterstraße 25 – 27“ (ehemaliges Sägewerkareal Burgbacher), Trossingen;
Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Sehr geehrte Frau Burgbacher,
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

vielen Dank für das übersandte Gutachten des GeoTeam Rottweil vom 12. August 
2015. 

Sie bitten im Hinblick auf die gewonnenen Untersuchungsergebnisse um Mitteilung, 
welcher Teil des Aushubs auf eine Erddeponie beseitigt werden könnte bzw. evtl. auch
verwertbar wäre und wohin der verbleibende Rest zu entsorgen wäre.

Die Beprobung fand schichtbezogen vom Aushub aus 10 Baggerschürfen statt. Wir 
haben der besseren Zuordnung wegen die Untersuchungsergebnisse vereinfacht in 
zwei Lagepläne übertragen. Der 1. Lageplan stellt jeweils den oberen untersuchten 
Horizont dar; der 2. Lageplan den unteren untersuchten Horizont. Die Horizontmäch-
tigkeit ist wegen des Bezugs zu den angetroffenen Schichten sehr unterschiedlich.

Hierbei sind wir hinsichtlich der relevanten Parameter von folgendem ausgegangen:

Die untersuchten Tone weisen auf Grund ihres hohen Anteils an Feinteilen ein höhe-
res Schadstoffrückhaltevermögen auf, weswegen tendenziell alle untersuchten 
Schwermetalle in etwas höheren Konzentrationen gemessen werden.

Arsen ist geogenen Ursprungs, wenn die gemessene Konzentration unter 100 mg/kg 
liegt. Konzentrationen über 100 mg/kg können wir mit Blick auf die Angaben zu Hinter-
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grundwerten in den petrochemischen Einheiten von Baden-Württemberg und der An-
wendung von Arsen im Holzverarbeitungsbereich nicht (mehr) als geogen einstufen.
 
PAK sind anthropogen und i.d.R. in den künstlichen Auffüllungen in höheren Konzen-
trationen messbar als im natürlich anstehenden Untergrund. Bei Unterschreitung von  
9 mg/kg halten wir unter den im Folgenden genannten Randbedingungen eine Ver-
wertung noch für denkbar. Über 9 mg/kg kommt nur die Beseitigung des Aushubs in 
Frage. Schurf 4 ist insofern auffällig, weil hier ursprünglich (vor dem Gebäudeabbruch)
keine PAK in auffälligen Konzentrationen messbar waren und dieser Bereich erst nach
dem Gebäudeabbruch dem umliegenden Niveau angepasst wurde.

In den Lageplänen sind rot die Bereiche markiert, deren Aushub nicht auf einer Erdde-
ponie beseitigt werden darf und wo uns auch keine zulässige Verwertungsmöglichkeit 
im Landkreis bekannt ist.
Die Beseitigung dieses Aushubs hat mindestens auf einer Deponie der Deponieklasse
DK I (z.B. Bauschuttdeponie Aldingen oder als DK II die Hausmülldeponie Talheim) zu
erfolgen. Ob dieses Material dort angenommen wird und unter welchen Randbedin-
gungen, bitten wir mit dem Betreiber der beiden genannten Deponien abzustimmen. 
Ansprechpartner bei der Abfallwirtschaft im Landkreis Tuttlingen ist Herr Blocher (Tel.: 
07461 / 926 3430).

Grün markiert sind die Bereiche, wo der anfallende Aushub auf der Erddeponie „Klei-
ner Heuberg“ der Stadt Trossingen beseitigt werden könnte. Ausnahme: Es handelt 
sich um künstliche Auffüllungen mit bodenfremden Beimengungen (z.B. Bauschutt, 
Straßenaufbruch u.ä.). Die Zustimmung des Deponiebetreibers ist hierfür erforderlich 
und von Ihnen direkt bei der Stadt Trossingen einzuholen. Aushub aus diesen Berei-
chen könnte alternativ sowohl auf dem Baugrundstück als auch innerhalb der Gemar-
kung Trossingen unter versiegelten Flächen auf künftig gewerblich genutzten Flächen 
inklusive deren Erschließungsstraßen genutzt werden.

Die Aushubarbeiten sind von einem Gutachter zu begleiten, um die der Beprobung 
und unserer Bewertung zugrunde liegende Horizontierung beim Aushub zu berück-
sichtigen. Der Gutachter hat beim Aushub der künstlichen Auffüllungen aus den grün 
markierten Bereichen für eine Trennung zwischen Aushub ohne bodenfremde Bei-
mengungen (Beseitigung auf Erddeponie möglich) und Aushub mit bodenfremden Bei-
mengungen (Beseitigung auf Erddeponie nicht möglich, aber evtl. Verwertung im Be-
reich künftiger gewerblicher Bauflächen) zu sorgen.

Sofern Sie Frage haben, rufen Sie bitte an.

Mit freundlichen Grüßen

Herr

Anlagen: erwähnt




